






 





 



Amtsblatt des Landkreises Diepholz 6/2006 vom 17.03.2006 
 

1. Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet  
„Hombach-Finkenbach-Klosterbach“ (LSG DH 60) im Landkreis Diepholz vom 05.06.1967  

(Abl. f. d. Reg. Bez. Hannover, S. 193)  
 

 Aufgrund der §§ 26 und 30 des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes i.d.F. vom 11.04.1994 (Nds. 
GVBl. S. 155) wird gem. Beschluss des Kreistages des Landkreises Diepholz vom 31.10.2005 verordnet:  

 
 § 1  

 
Geltungsbereich  

 
(1) Der Geltungsbereich wird um das in der mitveröffentlichten Karte im Maßstab 1:25.000 gekenn-

zeichnete Gebiet erweitert. Der genaue Grenzverlauf ist in einer Karte im Maßstab 1:10.000 durch 
eine schwarze gepunktete Linie gekennzeichnet, wobei die dem Schutzgebiet ab gewandte Seite 
die Grenze des Landschaftsschutzgebietes darstellt. Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung. 
Sie kann jederzeit während der Dienststunden bei der Stadt Bassum und dem Landkreis Diepholz – 
Untere Naturschutzbehörde- kostenlos eingesehen werden.  

 
(2) Das Schutzgebiet wird damit um eine Fläche von rund 52 ha vergrößert.  

  
§ 2  

 
Änderung des § 6  

 
 § 6 erhält folgende Fassung:  

 
 § 6  

 
Ordnungswidrigkeiten  

 
Ordnungswidrig handelt gem. § 64 Ziff. 1 des Nieders. Naturschutzgesetzes wer, ohne dass eine Freistel-
lung gem. § 5 vorliegt oder eine Befreiung erteilt wurde, vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten der §§ 2 
und 3 zuwiderhandelt.  

  
§ 3  

 
Inkrafttreten  

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz in 
Kraft.  
 
 
Diepholz, den 31.10.2005  
Landkreis Diepholz  
Der Landrat  
Stötzel  
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